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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes Grundschule Loiching (Landkreis 
Dingolfing-Landau) für das Haushaltsjahr 2024 
 
 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes BaySchFG Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 
I. 
 
§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     710.469 Euro 
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     120.000 Euro 
ab.  
 
 
§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht  
vorgesehen.  
 
 
§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
 
 
§ 4 
 
Schulverbandsumlage 
(1) Verwaltungsumlage:  
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung der Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 541.440 Euro festgesetzt und nach der Zahl 
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage).  
 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01. Oktober 2023 auf 192 Verbandsschüler festgesetzt.  
 
Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 2.820 Euro festgesetzt.  
 
(2) Investitionsumlage:  
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung der Ausgaben im 
Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 95.040 Euro festgesetzt und nach der Zahl der 
Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage).  
 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01. Oktober 2023 auf 192 Verbandsschüler festgesetzt.  
 
Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 495 Euro festgesetzt.  
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 20.000 Euro festgesetzt.  
 
 
§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen.  
 
 
§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.  
 
 
II. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.  
 
 
III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt-
gemacht.  
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wird gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG,     Art. 40 
KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
öffentlich zugänglich gemacht und liegt 
in der Geschäftsstelle des Schulverbandes in Loiching, Kirchplatz 4, 84180 Loiching, Zimmer 07 auf.  
 
 
Loiching, den 21.06.2024    
Schulverband Grundschule Loiching 
 
 
gez. Günter Schuster,  
Schulverbandsvorsitzender 
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Übungen der Bundeswehr 
 
1. Die Bundeswehr führt vom 09.07.2024 – 11.07.2024 im Raum Deggendorf, Freyung-Grafenau, Re-
gen, Dingolfing-Landau, Rottal-Inn 
 
Verband: 1./PzGrenBtl 112, Bodenmaiserstraße 66, 94209 Regen 
Name und Art der Übung: AufklÜbung – AVZ 1./PzGrenBtl112 
Truppenstärke: 
 
 

35 Soldaten 
9 Radfahrzeuge 
0 Wasserfahrzeuge 
0 Luftfahrzeuge 
 
davon 0 Truppen anderer Nation mit insgesamt 0 Soldaten und 
0 Radfahrzeugen  
            

Einzelheiten der Übung: Marsch auf öffentlichen Straßen, SphTrp auf- und abgesessen, 
Beobachtungspunkte –AufklGrp 

 
 
 
2. Die Bundeswehr führt vom 16.07.2024– 19.07.2024 im Raum Deggendorf, Freyung-Grafenau, Re-
gen, Dingolfing-Landau, Rottal-Inn 
 
Verband: 1./PzGrenBtl 112, Bodenmaiserstraße 66, 94209 Regen 
Name und Art der Übung: „Drohne 03“ AufklÜbung – AVZ 1./PzGrenBtl112 
Truppenstärke: 
 
 

35 Soldaten 
9 Radfahrzeuge 
0 Wasserfahrzeuge 
0 Luftfahrzeuge 
 
davon 0 Truppen anderer Nation mit insgesamt 0 Soldaten und 
0 Radfahrzeugen  
            

Einzelheiten der Übung: Marsch auf öffentlichen Straßen, SphTrp auf- und abgesessen, 
Beobachtungspunkte –AufklGrp 

 
 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Das 
Auflesen von Fundmunition oder Munitionsteilen ist verboten. Wer militärische Kampfmittel findet, hat 
dies der übenden Truppe oder der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 
Neben den Jagdberechtigten sollen auch die Bewohner abgelegener Gemeindeteile oder einzelner 
Gehöfte in ortsüblicher Weise von der Übung benachrichtigt werden. 
Manöverschäden müssen sofort nach Bekanntwerden bei der örtlich zuständigen Gemeinde gemeldet 
werden. 
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Aufgebot von verloren gegangenen Sparurkunden 
 
Die Sparurkunden                             Antragsteller 
Sparkassenbuch Kontonr. 3413335820 u.      Sebastian Koller 
Sparkassenbuch Kontonr. 3420526911 
sind in Verlust geraten.                                      
 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB zum Zwecke der Kraftloser-
klärung das Aufgebot. 
 
Der Inhaber dieser Sparurkunden wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
bis spätestens 
19.09.2024 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten Termin keine Rechte gel-
tend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraftloserklärung der Sparurkunden. 
 
Landshut, den 19.06.2024 
 
Sparkasse Landshut 
Muggenthaler                 Gallwitz 
 
 
 
Kraftloserklärung verloren gegangener Sparurkunden 
 
Die Sparurkunden      
 
Sparkassenbuch Kontonr. 3420331282 und 
Sparkassenbuch  Kontonr. 3420331290 
                                                    
werden durch den Vorstand der Sparkasse Landshut für kraftlos erklärt, nachdem auf die am 
07.03.2024 erlassenen Aufgebote innerhalb einer Frist von drei Monaten Rechte Dritter nicht geltend 
gemacht wurden. 
 
Die Aufgebote wurden fristgerecht durch Aushang in der Kundenhalle der Sparkasse Landshut und 
durch Veröffentlichung in den zuständigen Amtsblättern gemäß § 12 der Satzung der Sparkasse 
Landshut bekannt gemacht. 
 
Landshut, den 18.06.2024 
 
Sparkasse Landshut 
Muggenthaler               Gallwitz  
 
 
 

--------------- 

 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Werner Bumeder 
Landrat 

 


